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Beschlüsse des Gemeinderates vom 1. November 2016 

 

Der Gemeinderat hat an seiner 16. Sitzung der 12. Legislaturperiode folgende Geschäfte behandelt: 

 

 Postulat; GRPK: Schaffung einer gesamtheitlichen Vermarktungsstelle, Klärung aller Schnittstellen, 

Schaffung von Einsparpotential (3695) 

 Abgeschrieben, ist somit erledigt 

 

 Postulat; Reto Schindler (Grüne); Aufwertung der städtischen Kinderspielplätze (3799) 

 Nicht überwiesen, abgeschrieben, ist somit erledigt 

 

 Postulat; Sven Heinzelmann (SVP); Erhöhung Vereinsbeiträge im Bereich Breitensport und Kultur 

(5671) 

 Überwiesen zur Beantwortung an den Stadtrat 

 

 Verein freiwillig@kloten; Leistungsvereinbarung (3002) 

 Mit Änderungsanträgen einstimmig angenommen 

 

 Überwerfung Dorfnest (Ausbau SBB); Genehmigung Bauabrechnung Muldenplatz (2487) 

 Einstimmig angenommen 

 

Rechtsmittelbelehrung 

Gegen die Beschlüsse kann wegen Verletzung von Vorschriften über die politischen Rechte und ihre Ausübung innert 5 Tagen, 

von der Veröffentlichung an gerechnet, schriftlich Stimmrechtsrekurs beim Bezirksrat Bülach, Bahnhofstrasse 3, 8180 Bülach, 

erhoben werden. 

 

Im Übrigen kann gegen Beschlüsse gestützt auf §151 Gemeindegesetz (Verstoss gegen übergeordnetes Recht, Überschreitung 

der Gemeindezwecke oder Unbilligkeit) innert 30 Tagen schriftlich Beschwerde beim Bezirksrat Bülach erhoben werden. Die 

Rekurs- oder Beschwerdeschrift muss einen Antrag und dessen Begründung enthalten. Der angefochtene Beschluss ist, soweit 

möglich, beizulegen.  

 

Beschlüsse unterstehen dem fakultativen Referendum gemäss Art. 7 der Gemeindeordnung (ausgenommen politische 

Vorstösse und Wahlen). 

 

GEMEINDERAT KLOTEN 

 

 


